
Antrag Nr. 14/287 

Datum: 11.10.2019
Antragsteller: CDU, SPD

Schulausschuss 11.11.2019 empfehlender Beschluss

Ausschuss für Inklusion 28.11.2019 empfehlender Beschluss

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss

03.12.2019 empfehlender Beschluss

Landschaftsausschuss 09.12.2019 empfehlender Beschluss

Landschaftsversammlung 16.12.2019 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Gleichwertige Lebensverhältnisse an den LVR-Förderschulen und Förderung der 
schulischen Inklusion; Haushalt 2020/2021 

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob und wie durch ergänzende freiwillige Förderung 
Schülerinnen und Schülern im gebundenen Ganztag der LVR-Förderschulen an einer 
Ferienbetreuung im Sozialraum teilhaben können. Dabei wird auch die Zurverfügungstellung 
von geeigneten LVR-Förderschulen berücksichtigt. 
Sollten für die Schülerinnen und Schüler keine geeigneten Plätze in der Kommune zur 
Verfügung stehen, wird die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Ferienangebot in 
Trägerschaft des LVR  bzw. beauftragter Dritter zu entwickeln. 
Die entstehenden Kosten und Bedarfe sind zu ermitteln.

Ergebnis:
Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen. 

Begründung:

öffentlich



Frank Boss MdL Thomas Böll 

Nur eine planbare und verlässliche Beschulung oder Betreuung gerade von Kindern mit 
Behinderung eröffnet den Eltern die Möglichkeit, sich beruflich zu engagieren. Dies gilt besonders 
für Alleinerziehende, deren Anteil an den LVR Förderschulen ca. 40 % beträgt.

Planbare und verlässliche Betreuung wird in NRW an einer allgemeinen Grundschule mittels der 
OGS sichergestellt. Dazu gehört auch eine Ferienbetreuung, die sich bis auf wenige Tage im Jahr 
auf alle Ferienzeiten bezieht. Ein Kind mit Förderbedarf auf einer inklusiven Grundschule hat 
Anrecht auf eine solche Betreuung und kann davon selbstverständlich Gebrauch machen. 

ABER: Ein Kind mit einem Förderbedarf, dessen Eltern die Beschulung an einer Förderschule mit 
gebundenem Ganztag gewählt haben, hat auf eine solche Betreuung keinen Anspruch.

Gerade die Ferienbetreuung von Schülerinnen und Schülern  ermöglicht herausragende inklusive 
Begegnungen, die an den Förderschulen des LVR nicht genutzt werden. Die Nutzung der 
Förderschulstandorte auch unter Einbeziehung freier Träger zur Ferienbetreuung würde 
Begegnung und Austausch im Sozialraum ermöglichen und wäre ein weiterer richtiger Schritt hin 
zu einer inklusiven Gesellschaft.


